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Zonenplan
Verdichten und Bewahren im Gleichgewicht

Neue Zonenplansystematik
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wer-

den verschiedene Zonen zusammenge-

fasst sowie einzelne Zonen neu geschaf-

fen. Zusätzlich werden bestehende Zonen 

aufgrund des revidierten Planungs- und 

Baugesetzes (PBG) umbenannt: Der Kan-

ton Luzern definiert im revidierten PBG 

keine Geschosszahlen mehr (siehe Kom-

mentar zum BZR). Dementsprechend 

müssen auch die Zonenbezeichnungen 

geändert werden: So wird z.B. die 1-ge-

schossige Wohnzone a und b (W1-a/W1-b) 

zur Wohnzone A (W-A), die 2-geschossige 

Wohnzone a und b (W2-a/W2-b) zur Wohn-

zone B (W-B) und so weiter.

Die Änderungen im Detail
Auf dem vorliegenden Flyer können nicht 

alle Änderungen im Detail beschrieben 

werden. Wir empfehlen Ihnen darum, 

auch den ebenfalls publizierten Planungs-

bericht zur Ortsplanungsrevision zu lesen. 

Darin sind die einzelnen Änderungen im 

Zonenplan im Detail erläutert.

Spezielle Wohn-, Misch- oder Dorf-
zonen 
Gebiete mit speziellen Nutzungs- oder Ge-

staltungsansprüchen werden in «Spezielle 

Wohn-, Misch- oder Dorfzonen» umgezont. 

Diese ermöglichen planerische Lösungen 

für Herausforderungen, welche mit «ge-

wöhnlichen» Zonen nicht erreicht werden 

können. Dieser Zonentyp wurde bereits 

im bestehenden Zonenplan angewendet. 

Für jede «Spezielle Wohn-, Misch- oder 

Dorfzone» werden der Zweck, die Art und 

das Mass der Nutzung, die Lärmempfind-

lichkeitsstufe sowie spezifische Zusatzbe-

stimmungen im BZR festgelegt.

Ausscheidung von Verkehrszonen
Neu müssen alle Verkehrsflächen mit 

Ausnahme der Hauszufahrten einer Ver-

kehrszone zugeteilt werden. Unabhängig 

davon, ob sie öffentlich oder privat sind, 

liegen Erschliessungsstrassen nun in die-

ser (hellgrauen) Zone und gelten rechtlich 

nicht mehr als «normale» Bauzone.

Umgang mit altrechtlichen 
Sondernutzungsplanungen
Ein Grossteil der Bebauung im Siedlungs-

gebiet von Schenkon, insbesondere inner-

halb der Wohnzonen, ist mit Gestaltungs- 

oder Bebauungsplänen geregelt. Diese 

basieren auf altem Baurecht. Deren An-

wendung wird künftig schwierig, da sie in 

einem Widerspruch zur neuen Grundord-

nung stehen können. Daher wurden alle 

Sondernutzungsplanungen systematisch 

überprüft. 

Insgesamt sollen drei Bebauungs- und 19 

Gestaltungspläne im Zuge der Ortspla-

nungsrevision aufgehoben werden. Soweit 

möglich wurden die Gebiete einer Regel-

bauzone zugewiesen.    Vereinzelt werden 

ergänzende Bestimmungen zur Sicherung 

von besonderen Qualitäten aufgenommen. 

Gemeinschaftliche Freiflächen werden der 

Grünzone zugewiesen, um sie weiterhin 

vor einer Überbauung zu bewahren.

Keine Vorgabe der Geschosszahlen
Mit dem neuen Planungs- und Baugesetz 

werden im Kanton Luzern die Geschosse 

aufgehoben. Im BZR können daher keine 

Geschosszahlen mehr definiert werden. 

Wieviele Geschosse innerhalb der mög-

lichen Höhen untergebracht werden kön-

nen, ist dem Bauherren überlassen. 

Höhenmasse
Durch den Wegfall der Geschosse im PBG 

wird die Höhe eines Gebäudes künftig nur 

noch über die Fassaden- und die Gesamt-

höhe bestimmt (bisher: Geschosszahl, 

durchschnittliche Geschosshöhe gemäss 

PBG, Untergeschossregelungen gemäss 

PBG/BZR, Dachfirsthöhe).

Neu werden die massgebenden Höhen an 

der Stelle mit dem grössten Höhenunter-

schied gemessen. Um diesen Umstand 

auszugleichen wird an Hanglagen ein Hö-

henzuschlag gewährt. 

In den Wohnzonen A und B wird die zu-

lässige Höhe insbesondere durch die 

bergseitige Fassadenhöhe eingeschränkt. 

Dies entspricht einer bisherigen Regelung. 

Dadurch kann die Aussicht der hinterlie-

genden Grundstücke in ähnlicher Grös-

senordnung gewahrt werden. 

Bei der Bestimmung der neuen Höhen-

masse wurde darauf geachtet, dass die 

bestehenden Gebäude, die nach bishe-

rigem Recht gebaut wurden, auch mit den 

neuen Maximalhöhen wieder erstellt wer-

den könnten. Um eine Unternutzung von 

Bauland zu verhindern, werden in einigen 

Zonen minimale Fassadenhöhen für Er-

satz- und Neubauten festgelegt.

Überbauungsziffer (ÜZ)
Die Nutzungsdichte wird neu dadurch 

bestimmt, welcher Anteil einer Parzelle 

überbaut werden kann (z.B. ein Viertel der 

Parzelle = Überbauungsziffer 0.25).

Neue Systematik des BZR
Der Aufbau des neuen Bau- und Zonenre-

glements (BZR) unterscheidet sich weitge-

hend vom bisherigen. Das übergeordnete 

Recht geht vor – das BZR hat sich deshalb 

an den eidgenössischen und kantonalen 

Vorgaben und Gesetzen zu orientieren.

Grundlage der neuen Systematik bilden 

die  Vorgaben des Bundes (Raumplanungs-

gesetz und Raumplanungsverordnung) 

und das neue kantonale Planungs- und 

Baugesetz (PBG) mit der Planungs- und 

Bauverordnung (PBV). Der Kanton hat zu 

Handen der Gemeinden ein Muster-BZR er-

stellt, an welchem sich auch das künftige 

BZR von Schenkon orientiert.

Wir empfehlen, für Details den ebenfalls 

publizierten Planungsbericht zur Ortspla-

nungsrevision zu lesen. Darin sind die ein-

zelnen Anpassungen am BZR ausführlich 

erläutert.

Neues Planungs- und Baugesetz
Das neue Planungs- und Baugesetz (PBG) 

des Kantons Luzern hat sich mit der Re-

vision 2014 grundlegend geändert: Die 

Höhen eines Gebäudes werden anders ge-

messen (schweizweite Vereinheitlichung 

der Messweisen), planungsrechtlich wird 

die «Geschossigkeit» aufgehoben und das 

Mass für die Nutzungsdichte einer Parzel-

le ändert (von der Ausnützungsziffer AZ 

zur Überbauungsziffer ÜZ). Die geänderten 

kantonalen Vorgaben werden mit der Orts-

planungsrevision im BZR umgesetzt.

Auswirkungen der neuen 
Rahmenbedinungen auf Schenkon
Die heute in den einzelnen Zonen realisier-

baren Höhen und Nutzungsdichten wurden 

soweit möglich auf die neuen Masse um-

gerechnet. Eine exakte «Übersetzung» der 

alten auf die neuen Masse ist jedoch nicht 

möglich, da auch die Messweisen ändern.

Bau- und Zonenreglement (BZR)
Rechtssicherheit und gute Gestaltung

Wird die ÜZ der bestehenden Gebäude be-

rechnet, fällt auf, dass die Streuung sehr 

gross ist. Bei der Festlegung der ÜZ wur-

de angestrebt, dass sich in der Regel min-

destens dasselbe Bauvolumen wie bisher 

realisieren lässt. Auf den meisten Grund-

stücken ist neu etwas mehr möglich als 

vorher.

Terrassenhäuser sollen weiterhin möglich 

bleiben. Daher wird eine Sonderregelung 

eingeführt, wonach die ÜZ für jedes ver-

setzte Geschoss um 30% erhöht wird. 

Verdichtung
Durch die neuen Regelungen im kanto-

nalen PBG und deren Umsetzung im BZR, 

die Umzonung von unternutzten Entwick-

lungsgebieten in die Kernzone und die Lo-

ckerung der Bauvorschriften der Arbeits-

zone wird die «Siedlungsentwicklung nach 

Innen» gefördert. Damit wird dem Anlie-

gen der Bevölkerung Rechnung getragen, 

überbaute Gebiete besser zu nutzen und 

das Kulturland möglichst zu schonen. Es 

bleibt aber stets den Grundeigentümern 

überlassen, ob sie auf ihrem Grundstück 

verdichten oder nicht.

Gestaltungsgrundsätze und
qualitätssichernde Verfahren
Das bestehende BZR enthält zur Gestal-

tung und Eingliederung von Bauten und 

Anlagen nur knappe Bestimmungen in ein-

zelnen Zonen. Die neuen und präzise for-

mulierten Qualitätsanforderungen sollen 

es der Gemeinde rechtlich ermöglichen, 

eine gute Eingliederung und Gestaltung 

von Bauten und Anlagen generell einzu-

fordern sowie bauliche Auswüchse auch 

tatsächlich zu verhindern.

Gebiete, an deren Entwicklung ein beson-

deres öffentliches Interesse entsteht, sol-

len besonders hohe bauliche und gestal-

terische Qualitäten aufweisen. Um diese 

Qualitäten sicherzustellen, kann die Ge-

meine hier künftig die Durchführung eines 

qualitätssichernden Verfahrens verlangen. 

Übersicht der Gestaltungspläne, welche im Rahmen der Ortsplanungsrevision aufgehoben werden

Legende

im Rahmen der OP-Revision aufzuhebende 
Gestaltungs- und Bebauungspläne

Gestaltungs- und Bebauungspläne

Vereinfachter Zonenplan

Die nebenan dargestellte Vereinfachung des Zonenplanent-

wurfs fokussiert sich auf einige der bedeutensten Änderungen 

im Rahmen der Ortsplanungsrevision. Der neue Gesamtzonen-

plan kann unter www.schenkon.ch oder im Gemeindehaus ein-

gesehen werden.

 Umzonungen in die Kernzone

Jene Gebiete, welche als ortsbauliche Akzente entwickelt wer-

den sollen, werden in die neu geschaffene Kernzone umgezont. 

Diese definiert die Rahmenbedingung für die bauliche Entwick-

lung und die Qualitätssicherung. Dadurch soll der homogen wir-

kende Strassenraum in Schenkon aufgewertet und möglichst 

belebt werden.  

 Umzonung im Gebiet Zellgut

Das Gebiet Zellgut wird auf Grundlage des erarbeiteten Kon-

zepts in eine «Spezielle Mischzone» umgezont. Diese ermögli-

cht es, «massgeschneiderte» Bestimmungen zu erlassen, unter 

anderem zur Art und zum Mass der Nutzung, zur Qualität der 

Bebauung sowie zum weiteren Planungsverfahren.

 Spezielle Wohnzonen

Mit der Revision werden vier im Rahmen von Gestaltungsplä-

nen erstellte Überbauungen in die Spezielle Wohnzone umge-

zont. Die Spezielle Wohnzone definiert in diesen vier Fällen den 

Umgang mit der vorhandenen baulichen Substanz und Struktur. 

Die Gebiete weisen eine dem jeweiligen Standort angemessene 

bauliche Dichte auf, die nicht wesentlich verändert werden soll. 

Erneuerungen und massvolle Nachverdichtungen sind möglich, 

sofern sie sich gut in die bestehende Überbauung einordnen.

 Einzonung in die Erhaltungszone

Im Gebiet Greuel / Grundhof soll mittels der Einzonung die Basis 

geschaffen werden, um die heute mehrheitlich landwirtschaft-

lich genutzten Bauten zu Wohn- und Gewerbezwecke umzunut-

zen. Dem Erhalt dieser Baugruppe wird mit den Bestimmungen 

des überlagernden Ortsbildgebiets Rechnung getragen.

 Ausscheiden einer Weilerzone

Das Gebiet Tann gilt gemäss Regionaler Entwicklungssstrategie 

Sursee-Mittellland als Weiler. Mit der Ausscheidung der Weil-

erzone werden Umnutzungen der bestehenden Bausubstanz 

begünstigt. Die Weilerzone umfasst die bestehenden Gebäude. 

Legende:

DZ-A Dorfzone A 

DZ-B Dorfzone B

DZ-S Spezielle Dorfzone

W-A Wohnzone A

W-B Wohnzone B

W-C Wohnzone C

E-K Erhaltungszone

W-S Spezielle Wohnzone

K Kernzone

Ar-A Arbeitszone A 

Ar-B Arbeitszone B 

M Mischzone 

M-S Spezielle Mischzone

öZ Zone für öffentliche Zwecke

Er Erholungszone

Gr Grünzone

VZ Verkehrszone

Übriges Gebiet A
(Verkehrsfläche/Gewässer)

ÜG-A

LW Landwirtschaftszone

We Weilerzone

Rz Reservezone

ÜG-C Übriges Gebiet C

W-D Wohnzone D

Gewässer offen / eingedolt

Wald
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Handwerkersiedlung
Die Idee einer Handwerkersiedlung zur 

Förderung von lokalen Kleinbetrieben 

tauchte mit der Erarbeitung des REK auf 

und soll nun umgesetzt werden. Hierfür 

wird das gemeindeeigene Areal beim 

Werkhof in eine Arbeitszone umgezont. 

Mittels Konzeptstudie wird aufgezeigt, wie  

ein Neubau aussehen könnte.  In einer 

einfachen und robusten, trotzdem flexiblen 

Gebäudestruktur sollen kostengünstige 

Räume und Werkstätten entstehen.

Entwicklungsgebiete
Moderates Wachstum und qualitative Entwicklung

Gewässerräume
Aufgrund der neuen Gewässerschutzge-

setzgebung des Bundes sind die See- und 

Flussufer stärker als bisher frei zu halten. 

Damit können die nötigen Räume zum 

Schutz vor Hochwasser, zur Sicherung der 

natürlichen Funktion der Gewässer und für 

die Gewässernutzung geschaffen werden.

In der Ortsplanung Schenkon geschieht 

diese Sicherung mit zwei neuen überla-

gernden Zonen: Der «Grünzone Gewässer-

raum»  innerhalb sowie der «Freihaltezone 

Gewässerraum» ausserhalb der Bauzonen 

(in der Abbildung unten als «Gewässerräu-

me» dargestellt). Durch die Überlagerung 

bleibt die Ausnützung auf den Grundstü-

Die heute gültige Ortsplanung der Gemeinde Schenkon stammt aus dem 
Jahr 2012. Aufgrund der veränderten übergeordneten Gesetze und Pla-
nungen ist eine grundlegende Überarbeitung notwendig. Die wichtigsten 
Instrumente der Ortsplanung sind der Zonenplan und das Bau- und Zo-
nenreglement, welche für die Grundeigentümerinnen und Grundeigentü-
mer sowie für die Bevölkerung verbindlich sind. Die Einwohnerinnen und 
Einwohner sowie die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer von 
Schenkon sind eingeladen, sich im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens zu 
den vorliegenden Entwürfen zu äussern. 

Gegenstand der Mitwirkung
Der Gemeinderat stellt die folgenden Pla-

nungsinstrumente zur Diskussion:

–  Zonenpläne (Zonenplan 1:5000, Zonen-

plan Gewässerräume Nord und Süd 

1:2500)

–  Bau- und Zonenreglement

–  Waldfeststellung «Murerhüsli» 1:1000

Auflage zur Einsichtnahme
Ort: Gemeindeverwaltung Schenkon, 

Schulhausstrasse 1, 6214 Schen-

kon

Dauer: 9. September – 23. Oktober 2019

Zeit: Montag 

08.00 – 12.00 / 13:30 – 18:00 Uhr 

Dienstag bis Freitag 

08:00 – 12:00 / 13:30 – 17:00 Uhr

Alle Mitwirkungsdokumente sind auch im 

Internet einsehbar: www.schenkon.ch/

Gemeinde/Ortsplanung

Sprechstunden
Im Rahmen der Mitwirkungsauflage finden 

zwei Sprechstunden statt:

Ort: Gemeindeverwaltung Schen-

kon

Datum: Dienstag, 24. September 2019 

16.00 bis 19.00 Uhr

 Mittwoch, 25. September 2019 

16.00 bis 19.00 Uhr

Während diesen Zeiten stehen in 

der Gemeindeverwaltung Vertrete-

rinnen und Vertreter der Gemein-

de und des Ortsplanungsbüros 

Interessierten Rede und Antwort. Aus or-

ganisatorischen Gründen ist eine Anmel-

dung mit gewünschtem Datum und Zeit 

erforderlich: 

Anmeldung telefonisch oder per E-Mail 

an die Leiterin des Bauamts Schenkon,  

fabienne.birrer@schenkon.ch. Sie erhalten 

anschliessend eine Anmeldebestätigung 

mit definitivem Termin und Zeit.

Bei weiteren Fragen melden Sie sich bei 

Fabienne Birrer unter 041 925 70 94.

Informationsveranstaltung
Ort: Begegnungszentrum Schenkon

Datum: Dienstag, 17. September 2019

Zeit: 19:30 Uhr

Der Gemeinderat informiert Sie aus erster 

Hand über die Gesamtrevision der Ortspla-

nung.

Verfahren
Alle interessierten Personen und Kreise 

werden eingeladen, Anregungen zu un-

terbreiten und Stellungnahmen abzu- 

geben. Diese sind bis am Mittwoch, 

23. Oktober 2019 schriftlich an die Ge-

meindeverwaltung Schenkon, Schulhaus-

strasse 1, 6214 Schenkon oder per E-Mail 

an fabienne.birrer@schenkon.ch zu rich-

ten.

Über das Ergebnis des Mitwirkungsverfah-

rens wird der Gemeinderat in geeigneter 

Form informieren.

Bemerkung: Im Rahmen des Mitwirkungs-

verfahrens können keine Einsprachen er-

hoben werden. Das Einspracheverfahren 

bzw. die öffentliche Auflage erfolgt nach 

der Bereinigung der Unterlagen aufgrund 

der kantonalen Vorprüfung und der Mitwir-

kung.
Impressum
Herausgeberin: Gemeinde Schenkon, Schulhausstrasse 1, 
6214 Schenkon
Bearbeitung: ecoptima ag, Bern
Konzept, Text und Gestaltung: ecoptima ag, Bern

Orientierung und Mitwirkung
Schenkon mitgestalten

Landschaft
Gewässerräume und Grünstrukturen

cken bestehen. Die wesentlichste Auswir-

kung ist, dass Bauten und die meisten An-

lagen grundsätzlich nur noch ausserhalb 

der Gewässerräume erstellt werden dür-

fen. Neben den Gewässerräumen haben 

Bauten und Anlagen entlang von Gewäs-

sern weiterhin die Gewässerabstände ge-

mäss kantonalem Wasserbaugesetz einzu-

halten.

Damit die Gewässerräume im Zonenplan 

besser lesbar sind, werden sie zusätzlich 

in einem separaten «Zonenplan Gewäs-

serräume» mit kleinerem Massstab dar-

gestellt. Für detailliertere Informationen 

zur Festlegung der Gewässerräume ent-

lang der verschiedenen Flüsse und Bäche 

im Gemeindegebiet empfehlen wir Ihnen, 

den ebenfalls publizierten Bericht zur Aus-

scheidung der Gewässerräume zu lesen.

Hecken, markante Einzelbäume 
und weitere Naturobjekte
Die Umweltschutzkommission der Ge-

meinde Schenkon hat das Inventar der He-

cken und Uferbestockungen überarbeitet 

und ein Inventar der übrigen Naturobjekte 

(markante Einzelbäume, Baumgruppen, 

Weiher etc.) neu erarbeitet. Basierend auf 

diesen Inventaren werden die Hecken und 

Naturobjekte mit dem Zonenplan verbind-

lich unter Schutz gestellt.

Worum es geht
Mit dem neuen Zonenplan und dem neuen 

Bau- und Zonenreglement will die Gemein-

de Schenkon die bestehenden planungs-

rechtlichen Grundlagen durch eine neue, 

auf die heutigen und zukünftigen Bedürf-

nisse ausgerichtete Ortsplanung ersetzen. 

Dabei müssen die übergeordneten gesetz-

lichen Vorgaben wie z.B. das revidierte 

kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) 

und die neuen Gewässerabstände berück-

sichtigt werden.

KERNPUNKTE DER REVISION

Entwicklungsabsichten
Die Gemeinde Schenkon erwartet bis 

2045 ein Bevölkerungswachstum von 

heute rund 2‘900 auf 3‘900 Einwohne-

rInnen. Dieses Wachstum wurde bereits 

im Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) 

als Zielsetzung formuliert und wird von 

einem grossen Teil der Bevölkerung getra-

gen. Rund die Hälfte des Wachstums kann 

durch die Überbauung von Bauzonenre-

serven, eine ausgewogene Verdichtung im 

Bestand und durch Umstrukturierungen 

ermöglicht werden. Nach den Vorgaben 

des kantonalen Richtplans sind mit dieser 

Revision der Ortsplanung keine Siedlungs-

erweiterungen möglich.

Siedlungsentwicklung nach Innen
Das angestrebte Wachstum soll mittelfri-

stig innerhalb der bestehenden Bauzonen 

realisiert werden. Die bestehenden Ent-

wicklungsgebiete (Zellfeld-Tenniscenter, 

Kirschgarten, Burg) werden bereits ein 

moderates Wachstum generieren. Die 

Ortsplanung ermöglicht an Verkehrskno-

ten der Münster- und Dorfstrasse ergän-

zend die Umstrukturierung zu ortsbau-

lichen Akzenten. In den übrigen, bereits 

überbauten Quartieren wird bewusst auf 

die Schaffung grösserer Nutzungspotenzi-

ale zur Verdichtung verzichtet.

Qualitatives Wachstum
Die Kernzonen liegen an zentralen, gut 

einsehbaren Lagen. An einer qualitativ 

hochwertigen Entwicklung besteht ein be-

sonderes öffentliches Interesse. Daher un-

terliegen diese Gebiete einer Gestaltungs-

planpflicht. Die Richtprojekte sind durch 

ein qualitätssicherndes Verfahren (Archi-

tektur-Wettbewerb o. ä.) zu erarbeiten.

Bau- und Zonenreglement (BZR)
Das BZR wird gestützt auf die Erfahrungen 

aus den letzten Jahren überarbeitet und 

an die neuen gesetzlichen Grundlagen an-

gepasst.

Revision der Ortsplanung
Die Zukunft gestalten 

Zusammen die Zukunft gestalten
Ungefähr alle zehn Jahre überarbeiten 

die Gemeinden ihre Ortsplanung. Damit 

verbunden sind eine Standortbestim-

mung und eine Neuausrichtung für die 

Zukunft. Die Revision der Ortsplanung ist 

eine Chance, die es zu nutzen gilt. 

Im Räumlichen Entwicklungskonzept 

(REK), das der Gemeinderat im Januar 

2019 verabschiedet hat, wird die Stoss-

richtung der Ortsplanung vorgegeben. 

Die Ortsplanungskommission hat sich bei 

der aktuellen Revision für eine pragma-

tische Lösung entschieden, bei der ins-

besondere die aufgrund der geänderten 

gesetzlichen Rahmenbedingungen erfor-

derlichen Änderungen im Vordergrund 

stehen. Wichtige Entwicklungsgebiete 

sollen wie bisher im Rahmen von separa-

ten Vorlagen der Gemeindeversammlung 

vorgestellt und zum Beschluss unterbrei-

tet werden. Der Gemeinderat ist über-

zeugt, mit dieser «rollenden Planung» am 

optimalsten auf die Interessen der Bevöl-

kerung eingehen zu können.

Mit den nun vorliegenden Entwürfen von 

Zonenplan und Bau- und Zonenreglement 

werden die notwendigen Grundlagen ge-

schaffen, um die angestrebte Entwicklung 

zu ermöglichen.

Der Gemeinderat freut sich auf eine rege 

Beteiligung in der Mitwirkung. 

Gemeinderat Schenkon

Informationsveranstaltung
Dienstag, 17. September 2019, 19:30 Uhr 

⇒ Weiteres auf der letzten Seite

führen, die nicht alle bereits im Rahmen 

der laufenden Ortsplanungsrevision son-

dern zu einem späteren Zeitpunkt in Form 

von separaten Teiländerungen in den Zo-

nenplan und ins Bau- und Zonenreglement 

integriert werden.

Kernzonen
In Schenkon ist entlang der Münster- und 

Dorfstrasse ein gewisses Entwicklungs- 

und Erneuerungspotenzial auszumachen. 

Die ortsbauliche Entwicklung soll auf die 

Knotenpunkte im Gebiet Zellburg, Zellfeld 

und Zentrum akzentuiert werden.  Mit der 

Schaffung einer neuen Kernzone soll die 

Entwicklung und Gestaltung neuer Orts-

kerne mit verdichteten Zentrumsüberbau-

ungen ermöglicht werden. 

Auf die Ausarbeitung von konkreten Be-

bauungskonzepten für die Teilgebiete wur-

de bisher verzichtet. Die zulässige Grösse 

und Dimension in der Kernzone orientiert 

sich an der Grössenordnung des Gestal-

tungsplans Zellfeld-Tenniscenter. Im Rah-

men eines qualitätssichernden Verfahrens 

ist jeweils ein Richtprojekt zu erarbeiten, 

welches wiederum in einem Gestaltungs-

plan zu sichern ist. Dadurch kann die orts-

bauliche Qualität an diesen für Schenkon 

bedeutenden Orten gewährleistet werden.

Als Grundlage für die wichtigsten Umzo-

nungen wurden konzeptionelle Überle-

gungen angestellt, welche den Rahmen 

für die jeweiligen Zonenbestimmungen 

bilden.

Machbarkeitsstudie «Zellgut»
Zusammen mit der Grundeigentümer-

schaft wurde eine Volumenstudie entwi-

ckelt, welche eine bessere Nutzung der 

bestehenden Arbeitszone im Gebiet «Zell-

gut« ermöglichen soll. Mittelfristig sollen 

die  Teilgebiete entlang der Autobahn A2 

und der Münsterstrasse dichter überbaut 

werden. Das Wohnen soll teilweise zuläs-

sig werden. Unmittelbar am Kreisel Zell-

burg sollen gegenüber der bestehenden 

Überbauung Hochbauten realisert werden 

und so den Strassenraum besser fassen.

Das Konzept sieht eine alternative Er-

schliessung über einen neu zu schaffen-

den Kreisel vor. Voraussetzung dazu ist je-

doch die Aufhebung des Pumpwerks und 

der umfassenden Grünzone. Im Bereich 

der heutigen Zufahrt kann dadurch ein 

neuer öffentlicher Platz angelegt werden. 

Durch die Erhöhung der zulässigen Hö-

henmasse sollen für die ansässigen Be-

triebe neue Entwicklungsmöglichkeiten 

geschaffen werden.  

Die laufende Arealentwicklung wird zu 

verschiedenen Änderungen des Bau- und 

Zonenreglemends bzw. des Zonenplans 

Legende 

Gewässerräume

Naturobjekte

Hecken / Uferbestockung

Gewässerräume

Grünzone

Hecken / Uferbestockung

Schutzverordnung 
Sempachersee

Grünzone

Schutzverordnung 
Sempachersee

Wald

EG

1.OG

2.OG

3.OG

4.OG

5.OG

Fassadenkonzept 1:200

Fassade Süd-West mit Balkonen und Lodgien

Zweigeschossige Fassadengestaltung

Die Fassaden werden klassisch mit stehenden Lochfenstern und 

Loggien gegliedert. Durch die Zusammenfassung von jeweils zwei 

Geschossen wird die Gebäudehöhe kaschiert. Pro Fassadenabschnitt 

werden die Materialien verschieden verwendet und so die Fassaden 

gebrochen. Damit wird eine kleinteilige, differenzierte Wirkung der 

Gebäude erreicht.

EG

1.OG

2.OG

3.OG

4.OG

5.OG

Fassade Nord-Ost mit Eingängen 

Dachgärten

Auf dem jeweils niedrigeren Gebäudeteil werden Bereiche für 

Dachgärten ausgewiesen.  Kleinere Lauben und verschiebbare Elemente 

dürfen integriert werden. So bieten die Dächer einen wertvollen 

Mehrwert für das Leben im Quartier.

Richtprojekt des Gestaltungsplans Zellfeld-Ten-
niscenter als Referenz der neuen Kernzonen
(Dost Architektur GmbH, 2017)

Grünstrukturen und Gewässerräume, die im neuen Zonenplan gesichert werden. Machbarkeitsstudie des Gebiets Zellgut (ecoptima ag, 2019)

Wirken Sie mit!
Die Nutzungsplanung mit Zonenplan 

und Bau- und Zonenreglement (BZR) bil-

det das grundeigentümerverbindliche 

Fundament der Ortsplanung Schenkon. 

Nach der Verabschiedung des Räum-

lichen Entwicklungskonzepts (REK) 

durch den Gemeinderat wurden die Pla-

nungsinstrumente zur neuen Nutzungs-

planung während rund acht Monaten 

unter Einbezug der Ortsplanungskom-

mission erarbeitet.

Nun sind Sie als Bürgerinnen und Bür-

ger sowie Grundeigentümerinnen und 

Grundeigentümer am Zug. Nehmen Sie 

Stellung. Wirken Sie mit.

– Nennen Sie die Ihnen wichtigen 

Punkte, an denen festgehalten wer-

den soll.

– Formulieren Sie auch allfällige Ein-

wände und Änderungsvorschläge.

Dem Gemeinderat ist Ihre Meinung 

wichtig.

Sie halten eine Zusammenfassung in 

der Hand. Diese gibt rasch einen Über-

blick über die wichtigsten Themen und 

Inhalte der Ortsplanungsrevision. Zu-

sätzlich stehen Ihnen der überarbeitete 

Zonenplan, das neue Bau- und Zonen-

reglement sowie die erläuternden Pla-

nungsberichte zur Verfügung auf der 

gemeindeeigenen Website oder der Ge-

meindeverwaltung. 

Wir hoffen auf eine breite Beteiligung im 

Rahmen der Mitwirkung und danken Ih-

nen für Ihr Interesse.

Gemeinderat Schenkon

Konzeptstudie Handwerkersiedlung
(Hunkeler Partner Architekten AG, 2018)




